
 

 

G E M E I N D E A M T   T R I S T A C H
 Dorfstraße 37, A‐9907 Tristach   Tel.: +43 (0) 4852 63700 – Fax: DW 13   gemeinde@tristach.at   www.tristach.at 

 

 
 

Hundesteuerverordnung Gemeinde Tristach Seite 1 

Hundesteuerverordnung 
der Gemeinde Tristach 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Tristach hat mit Beschluss vom 22.12.2011 auf Grund des § 15 
Abs. 3 Z. 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2008 - FAG 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, in der je-
weils geltenden Fassung, sowie des § 1 des Tiroler Hundesteuergesetzes - HundeStG, LGBl. 
Nr. 3/1980, in der jeweils geltenden Fassung, folgende Hundesteuerverordnung erlassen: 
 

§ 1  
Steuerpflicht 

 
1. Wer in der Gemeinde Tristach einen (oder mehrere) über drei Monate alten Hund hält, hat 

eine jährliche Hundesteuer zu entrichten. Der Nachweis, dass ein Hund das steuerpflichtige 
Alter noch nicht erreicht hat, obliegt dem Hundehalter. 

2. Als Halter eines in einem Haushalt oder in einem Betrieb gehaltenen Hundes gilt der Haus-
haltsvorstand bzw. der Betriebsinhaber. Als Hundehaltung gilt auch die vorübergehende 
Aufnahme eines Hundes in Pflege oder auf Probe. 

 
§ 2  

Höhe der Steuer 
 
1. Die Steuer pro Hund beträgt jährlich € 47,56.  
2. Für Wachhunde oder Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten wer-

den, beträgt die Steuer jährlich € 45,-- (maximal € 45,-- gemäß § 4 Tiroler Hundesteuerge-
setz).  

3. Der Nachweis, dass ein Hund nicht unter den erhöhten Steuersatz nach Abs. 1 fällt bzw. 
dem verminderten Steuersatz nach Abs. 2 unterliegt, obliegt dem Hundehalter. 

 
§ 3  

Steuerbefreiung 
 

1. Die als Blindenführerhunde ausgebildeten und eingesetzten Hunde sind von der Hun-
desteuer gemäß § 2 befreit. Der Nachweis des Befreiungsgrundes obliegt dem Hundehalter. 

 
§ 4  

Entstehen und Wegfall des Abgabenanspruches 
 
1. Der Abgabenanspruch entsteht mit dem Beginn des Kalenderjahres.  
2. Treten für das Entstehen bzw. den Wegfall des Abgabenanspruches maßgebliche Umstän-

de während des Jahres ein, so wird die Steuer aliquot vorgeschrieben, wobei Teile von Mo-
naten unberücksichtigt bleiben.  

 
§ 5  

Melde- und Auskunftspflicht 
 

1. Der Halter eines Hundes hat die für das Entstehen der Steuerpflicht und den Wegfall der 
Steuerpflicht maßgeblichen Umstände binnen einer Woche der Gemeinde zu melden. 
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§ 6 
Kennzeichnung, Hundemarken 

 
1. Zu Kontrollzwecken und zur Evidenthaltung sind alle Hunde in Gemeindegebiet Tristach, die 

über drei Monate alt sind, mit einer Hundemarke zu kennzeichnen. Es dürfen nur die amtli-
chen, vom Gemeindeamt Tristach ausgegebenen Hundemarken verwendet werden. 

2. Die Hundemarke hat die Bezeichnung „Tristach“ und eine fortlaufende Nummer zu enthal-
ten. Sie wird von der Gemeinde angeschafft und an die Hundehalter ausgegeben. Bei Ver-
lust der Hundemarke hat der Hundehalter binnen zwei Wochen vom Gemeindeamt Tristach 
eine Ersatzmarke anzufordern und deren Anschaffungskosten bei der Ausfolgung der Er-
satzmarke zu entrichten. 

3. Die Hunde müssen die Hundemarke an einem nicht abstreifbaren Halsband oder Brustge-
schirr tragen. 

§ 7 
Strafbestimmungen, Verfahrensbestimmungen 

 
1. Übertretungen der Hundesteuerordnung werden als Verwaltungsübertretungen nach den 

Bestimmungen des Tiroler Abgabengesetzes – TAbgG, in der jeweils gültigen Fassung, ge-
ahndet.  

2. Im Übrigen gelten für das Verfahren die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – 
BAO, in Verbindung mit dem TAbgG. 

 
§ 8  

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlages an der Amtstafel in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisher geltende Hundesteuerverordnung außer Kraft. 
 
 

Tristach, 23.12.2011 
 

Für den Gemeinderat: 
 

Der Bürgermeister: 
Ing. Mag. Markus Einhauer e.h. 

 
 
 

 


